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N i e d e r s c h r i f t 
 

 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Argenthal 

am 15.04.2019 im Sitzungszimmer des Rathauses in Argenthal 
 

 

Anwesend sind:  
Ortsbürgermeisterin Sarah Groß 
1. Ortsbeigeordneter Heinz-Otto Kretzschmar 
2. Ortsbeigeordneter Hans-Werner Merg 
 
 
Die weiteren Ratsmitglieder: 
Gerd Mühleis     Wilfried Berg    
Mario Kochems     Jürgen Schmitt 
Carsten Augustin    Siegfried Bengard 
Claudia Baumgarten    Bernhard Gohres 
Winfried Müller    Volker Müller ab 20.15 zu TOP 2 
Carmen Heimer     
       
Entschuldigt fehlen: 
Ernst-Dieter Jung 
Heiko Kirschner 
Astrid Schneider-Lauf 
 
Schriftführer: 
Sina Bengard, VGV Rheinböllen 
 
 
Tagesordnung: 
1.) Eingegangene Vorschläge aus der Bevölkerung zum Haushalt 2019 der Gemeinde 

Argenthal 
2.) Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
3.) Bildung eines Kindertagesstättenzweckverbands in der VG Simmern-Rheinböllen  
4.) Beratung und Beschlussfassung über die Beschaffung eines neuen Düngerstreuers für 

den Rasenplatz 
5.) Mitteilungen und Anfragen 
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Öffentliche Sitzung 
 

Ortsbürgermeisterin Sarah Groß eröffnet die öffentliche Sitzung um 20.00 Uhr und begrüßt 
alle Anwesenden und stellt gleichzeitig die ordnungsgemäße Einladung und die 
Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung 
vom 18.03.2019 ist allen zugegangen. Es bestehen keine Bedenken.  
 
 
Zu 1) Eingegangene Vorschläge aus der Bevölkerung zum Haushalt 2019 der Gemeinde 
Argenthal 
Es sind folgende Vorschläge aus der Bevölkerung eingegangen: Keine 
 
Zu 2) Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
Frau Wendling, VGV Rheinböllen, trägt dem Gemeinderat den Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2019 vor. Nach eingehender Beratung beschließt der Gemeinderat die 
nachstehende Haushaltssatzung: 
 

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Argenthal 
für das Jahr 2019 

 
vom 

 
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der 

derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 

Festgesetzt werden 
1. im Ergebnishaushalt 
 

der Gesamtbetrag der Erträge auf      2.120.315,00 Euro 
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     2.116.615,00 Euro 

Jahresüberschuss                 3.700,00 Euro 
2. im Finanzhaushalt 
 
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen     135.990,00 Euro 
 

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf    238.300,00 Euro 
die Auszahlungen der Investitionstätigkeit auf    265.000,00 Euro 

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    - 26.700,00 Euro 
 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   109.290,00 Euro 
 

§ 2 
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Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 
nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Steuersätze 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt: 
a) Grundsteuer 
- Grundsteuer A          300 v.H. 
- Grundsteuer B          365 v.H. 
 
b) Gewerbesteuer          370 v.H. 
 

§ 5 
 

Eigenkapital 
 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt voraussichtlich 11.845.510,67 €. 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 11.815.510,67 € 
und zum 31.12.2019 11.819.210,67 €. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
Zu 3) Bildung eines Kindertagesstättenzweckverbands in der VG Simmern-Rheinböllen 
Ortsbürgermeisterin Groß erteilt Verbandsbürgermeister Arno Imig das Wort.  
 
Im Zuge der Fusion der Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen sollen die Aufgaben 
nach dem Kindertagesstättengesetz auf einen neu zu gründenden Zweckverband übertragen 
werden.  
 
Die Trägerschaft für die kommunalen Kindertageseinrichtungen in der Verbandsgemeinde 
Simmern liegt gegenwärtig bei den Ortsgemeinden bzw. dem Zweckverband „Kindergarten 
Biebertal“. In der Verbandsgemeinde Rheinböllen ist die Verbandsgemeinde Trägerin der 
Kindertagesstätten. Zur Entlastung der Ortsgemeinden und zur Harmonisierung der 
Trägerschaften ist die Gründung eines Zweckverbandes geplant. 
 
Um die Verbandsordnung beschließen zu können, ist es zunächst erforderlich, den 
Ortsgemeinden und der Stadt Rheinböllen die Aufgaben zunächst wieder zu übertragen, 
damit sie eine entsprechende Vereinbarung mit allen Ortsgemeinden der neuen 
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Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen auf der Grundlage des Landesgesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (KomZG) abschließen können.  
 
Die übergegangenen Aufgaben sind zurück zu übertragen, wenn eine Ortsgemeinde dies 
beantragt und der Verbandsgemeinderat mit mehr als zwei Dritteln seiner gesetzlichen Zahl 
der Mitglieder zustimmt. 
 
Mit der beigefügten Verbandsordnung werden die rechtlichen Rahmenbedingungen zum 
Betrieb der Kindertagesstätten festgelegt. Organ des Zweckverbandes ist die 
Verbandsversammlung, in der die Städte und Ortsgemeinden mit jeweils einer Stimme 
vertreten sein sollen. 
 
Das Personal der Kindertagesstätten geht mit der Gründung des Zweckverbandes auf diesen 
über. Die Mitarbeiter/innen haben aufgrund des Gesetzes über die kommunale 
Verwaltungsreform und das Fusionsgesetz keine Nachteile zu erwarten, da keine 
tarifrechtlichen Herabstufungen und auch keine Entlassungen möglich sind. Vorgesehen ist 
es, die Personalsachbearbeitung innerhalb der Verwaltung dem zukünftigen Fachbereich 
„Kindertagesstätten-Zweckverband“ zu übertragen. 

Die Ortsgemeinden in deren Gebiet eine Kindertagesstätte betrieben wird, sollen dem 
Zweckverband das Gebäude zum Betrieb der Kindertagesstätte gegen Erstattung aller für die 
Unterhaltung des Gebäudes anfallenden Kosten zur Verfügung stellen.  

Zur Deckung des durch andere Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs des 
Zweckverbands soll der Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern jährlich eine 
Verbandsumlage nach der Zahl der Kinder aus dem Gebiet des jeweiligen 
Verbandsmitgliedes, die die Kindertagesstätte am 30.06. des Vorjahres besucht haben, 
erheben. 

Die Personalkosten für das Veraltungspersonal des Zweckverbandes und die Sachkosten der 
Verwaltung können hierbei unberücksichtigt bleiben, da voraussichtlich alle Ortsgemeinden 
der neu zu gründenden Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen Mitglied des 
Zweckverbandes werden. 
 
Die Leistungen der Mitglieder zum Betrieb der konfessionellen Kindertagestätten sollen 
hiervon ebenfalls unberührt bleiben. Für seine Mitglieder führt der Zweckverband außerdem 
die Verwaltungsgeschäfte soweit dies Kindertageseinrichtungen freier oder konfessioneller 
Träger auf dem Gebiet eines Mitgliedes betrifft. 
 
Die Stadt Simmern und die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Simmern werden parallel 
zu diesen Beschlüssen über die Kündigung ihrer Zweckvereinbarungen bzw. die Auflösung 
des Zweckverbandes „Kindergarten Biebertal“ sowie den Beitritt zum Kindetagesstätten-
Zweckverband beschließen. 
 
a) Der Gemeinderat beantragt bei der Verbandsgemeinde Rheinböllen, den Übergang der 

Aufgaben sowie der Trägerschaft nach § 10 Abs. 2 des Kindertagesstättengesetzes 
(KiTaG) auf die Verbandsgemeinde mit Ablauf des 31.12.2019 auf die Ortsgemeinde 
gemäß § 67 Abs. 6 GemO zurückübertragen. 
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Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
b) Der Gemeinderat beschließt weiter, mit Wirkung vom 01.01.2020 Mitglied im neu zu 

gründenden Kindertagesstätten-Zweckverband Simmern-Rheinböllen zu werden.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
c) Der Gemeinderat stimmt aus diesem Grunde der im Entwurf beigefügten 

Verbandsordnung zu und ermächtigt den/die Orts-/Stadtbürgermeister/-in die 
Verbandsordnung zu unterzeichnen sowie deren Feststellung bei der Kreisverwaltung 
des Rhein-Hunsrück-Kreises als der nach § 5 KomZG zuständigen Behörde zu beantragen.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
Zu 4) Beratung und Beschlussfassung über die Beschaffung eines neuen Düngerstreuers für 
den Rasenplatz  
Ortsbürgermeisterin Groß hat für die Beschaffung eines neuen Düngerstreuers zwei 
Angebote eingeholt. Es handelt sich um ein Düngerstreuer der Marke Rauch (SA121). Der 
Gemeinderat der Ortsgemeinde Argenthal beschließt, den Auftrag an den wirtschaftlich 
günstigsten Bieter, der Firma Robert Aebi aus Simmern zum Angebotspreis von 2.225,54 € 
brutto zu vergeben.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

Zu 5) Mitteilung und Anfragen 

a. Der Graben in der Abteilung 16 wurde durch die Firma Bender wiederhergestellt.  

 

b. Die Firma Bender wird in den nächsten vier Wochen die Straßenschäden in der 

Birkenstraße beheben.  

 

c. Die Firma Bender wird für die Sitzung im Mai ein Angebot für die Sanierungsarbeiten 

der Waldseestraße einreichen. 

 

d. Durch die Baumschule Konrad aus Ellern wird ein Baum rechts neben die Rutsche 

des Kindergartens gepflanzt da diese durch die Sonnen sehr warm wird.  

 

e. Ortsbürgermeisterin Groß hat bei der Raiffeisen Hunsrück Samen für die 

Bienenweide bestellt. Die Kosten belauf sich auf ca. 280,00 €. 

 

f. Ortsbürgermeisterin Groß sucht freiwillige Helfer um die Rosenhecken zu pflanzen.  

 

g. Es wurden mittlerweile mehrere Doppelgräber wegen Ablauf der Ruhezeit entfernt. 

Die Lücken sollen frei bleiben und eine neue Reihe mit Doppelgräbern soll begonnen 

werden. 
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h. Das Geländer der Waldseebühne wird noch vor der Badesaison fertig montiert. 

 

i. Ein Camper des Campingplatzes Argenthal fragt an ob schon vor der Saison die 

Sanitäranlagen eingerichtet werden könnten (Toilettenpapier usw). Der 

Gemeinderat ist sich einig, dass jeder Camper die Zeit (keine Saison) selbst 

überbrücken kann.  

 

j. Die Gewährleistung der Randsteine in der Simmerner Straße/ Bingener Straße ist 

abgelaufen. Herr Allmendinger (Bauamt VGV Rheinböllen) wird ein Angebot bei der 

Firma Schmitt für die Sanierung bzw. Erneuerung einiger Randsteine einholen.  

 

k. Die Zufahrt der Grundstücke Bingener Straße 32 und 34a ist nur eine 

Übergangslösung der Eigentümer für die Bauphase der geplanten Gebäude. Die 

Eigentümer werden die Zufahrt so herrichten wie es in dem Vertrag mit dem 

vorherigen Eigentümer vereinbart wurde.  

 

l. Der Weg neben dem Vorfluter in östliche Richtung Ellern ist sehr eng. Dort sollte 

man die Randbepflanzung des Vorfluters entfernen.  

 

m. Die Lieferung der Spielgeräte für den Spielplatz am Brühlbach wird Anfang Mai sein. 

 

n. Die Fitnessgeräte für den Spielplatz im Brühlbach werden von einem anderen 

Anbieter sein. 

 

o. Für den Umwelttag am 04.05.2019 werden noch freiwillige Helfer gesucht. Der Start 

ist um 9.00 Uhr am Bauhof der Ortsgemeinde Argenthal.  

 

p. An vielen Fußwegen in der Ortsgemeinde fehlen die Sicherheitsbügel. In der 

nächsten Sitzung soll darüber beraten und beschlossen werden.  

 

q. Dirk Müller fragt an ob man im Wald (Ginsterkopf) ein Unterstand errichten darf. Er 

würde sich um Sponsoren kümmern und bei dem Aufbau mit der LLG Hunsrück 

helfen. Herr Müller soll einen Antrag bei dem Naturpark Soonwald stellen und dies 

mit Herrn Georgi abstimmen.  

 

r. Die Wahlschulung der Wahlvorstände findet am 14.05.2019 um 18 Uhr im großen 

Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Rheinböllen statt. Die Wahlschulung für die 

EVD-Bediener findet am 22.05.2019 um 18 Uhr im großen Sitzungssaal der 

Verbandsgemeinde Rheinböllen statt.  
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s. Der Baum neben dem Grundstück Tannenstraße 3 soll entfernt werden. Der Samen 

des Baumes macht sehr viel Schmutz. Die Umliegenden Grundstückeigentümer 

würden diesen Baum gerne durch einen anderen Baum ersetzten.  

 

t. Verbandsbürgermeister informiert die Ratsmitglieder über den derzeitigen Stand der 

Fusion. Der Fachbereich 5 – Kommunale Betriebe ist zu den Kollegen nach Simmern 

gezogen und die Räume in Rheinböllen werden jetzt für die Holzvermarktung Firma 

renoviert. Diese sitzen derzeit in dem kleinen Sitzungssaal der 

Verbandsgemeindeverwaltung Rheinböllen. Im Juni soll dann die Holzvermarktung 

starten. Für den Fachbereich Bauen wird ein Stockwerk von dem ehemaligen 

Katasteramt angemietet. Dort werden ab Juli dann die Fachbereiche Bauen sitzen. 

Ab 01. Mai 2019 wird das Standesamt in Rheinböllen geschlossen und mit dem 

Standesamt der Verbandsgemeinde Simmern zusammengeführt. Endgültig wird im 

Rathaus Rheinböllen der Fachbereich Finanzen sitzen mit einem Bürgerbüro. 

 

u. Die rechte Eingangstür in der Chur-Pfalz Halle lässt sich schwierig öffnen. Des 

Weiteren funktionieren einige Steckdosen nicht mehr, diese sollten überprüft 

werden.  

 

v. Da die Mitgliederversammlung des Bundes Deutscher Forstleute in der Chur-Pfalz 

Halle Argenthal stattgefunden hat, schenkt der BDF der Ortsgemeinde 400 Bäume.  

 

w. Regionalrat Wirtschaft hat Fördergelder für ehrenamtliche Projekte in Gemeinden 

ausgeschrieben. Die Rentner Band aus Argenthal hat daran teilgenommen. 

 

 

Die Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung um 22.04 Uhr. 

 

 

 

__________________     ___________________                 

Die Vorsitzende      Die Schriftführerin 


